
 
 

Niedersächsischer Turner-Bund 
Turnbezirk Weser-Ems, Gerätturnen Frauen  
  Stand: Dezember 2011 
Ausschreibung  
Bezirksentscheid 2012 
Rahmenwettkampf Pumuckl-Cup (AK 7) 
 

Ausrichter:  TuS Oestringen      

Termin:   29. September 2012      

Wettkampfstätte: Turnhalle zum Huntsteert 1, Schortens 

Zeit-/Riegenplan: wird nach Vorliegen der Meldungen den nominierten Vereinen direkt zugesandt. 

Wettkämpfe:  

10-001-07 Pumuckl-Cup 
Altersklasse 7 

7 Jahre 2005 P5B / P5B / P5B / P5B 
A-Note 5 Punkte 

 

Startrecht: Es gilt das Startrecht des DTB 

Startberechtigung: Startberechtigt sind alle Turnerinnen,  
die entweder eine Qualifikation in den Kreisen geturnt haben, oder Vereine können über die 
Kreisfachwartinnen / Kreisfachwarte die Teilnahme beantragen, sofern in den entsprechenden 
Kreisen keine Qualifikation ausgeturnt wurde. 

Startpass: Startpässe sind für die AK 7 vorzulegen, Kontrolle erfolgt vor Wettkampfbeginn. 

 Liegen diese Dokumente nicht vor, kann die Turnerin nur „außer Konkurrenz“ starten, 
eine Meldung zum NTB-Pumuckl-Cup kann nicht erfolgen. 

Gesundheitszeugnis: Für die 7jährigen Turnerinnen ist ein Gesundheitszeugnis vorzulegen, 
Das Gesundheitszeugnis darf am Wettkampftag nicht älter als ein Jahr sein. 
Liegt am Wettkampftag kein gültiges Gesundheitszeugnis vor, darf die Turnerin nicht starten. 
 

Hinweis: In Verbindung mit dem o.a. Wettkampf ist die Abnahme der athletischen Normen erforderlich. 
Turnerinnen der Altersklassen-Wettkämpfe können auf Antrag die nächsthöhere Altersklassen-Stufe 
turnen. 
Sie müssen aber nachfolgend im weiteren laufenden Wettkampfjahr alle weiteren Wettkämpfe in der 
höheren Altersklasse bestreiten. 

 

 Das Verändern der Wettkampfanlage (Geräte) darf nur in Absprache mit der Wettkampfleitung 
erfolgen.  

 Weitere Präzisierungen / Geräthöhen usw. richten sich nach der Zusammenstellung im Leitfaden 
Turnbezirk Weser-Ems, Fachbereich Gerätturnen Frauen. 

Der Wettkampf ist Qualifikation zum den „Landesmeisterschaften“ Pumuckl-Cup 
am 13. / 14. Oktober 2012 in Buchholz. 

Kampfrichter: je Verein 1 Kari mit mindestens Bezirkslizenz zu melden. 
Die Kari sind namentlich mit der Meldung zu benennen.  
Ohne Kari-Benennung wird die Meldung der Turnerinnen nicht anerkannt. 
Stellt ein Verein am Wettkampftag keine Kari, so ist zusätzlich ist ein Aufwandsentgelt von 25,00 
EURO zum Meldegeld zu entrichten. 

Musiken:  Pflichtmusiken DTB 



 
 

 

Meldungen: Verein, Vorname, Name, Jahrgang, WK-Nr., Kari: durch die Kreisfachwartinnen / Kreisfachwarte 
bis zum  
01. September 2012 an: 
Wolf Dieter Zapp  Tel.: 04461 986132 

 Bebelstr. 18  e-mail: wolf-dieter.zapp@ewetel.net 
 26419 Schortens 

   

Meldegeld: 8.00 EURO pro Turnerin, am Wettkampftag in bar zu entrichten. 
Aus den Meldegeldern werden die Fahrt- und weitere Kosten für die WKL getragen, die weiteren 
Kari-Kosten tragen die Vereine. 
Bei entspr. Meldezahl werden auch Tagegelder für die Vereinskampfrichter erstattet. 

Riegenpläne: werden veröffentlicht, sobald die Meldungen verarbeitet wurden. Ab dann sind auch bei Zurückziehung die 
Meldegelder zu entrichten und die gemeldeten Kari zu stellen. 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Der Turnbezirk Weser-Ems und der Ausrichter erstellt Foto- und Videoaufnahmen,  
die danach für verbandseigene Druckerzeugnisse (z.B. NTB-Magazin, Flyer),  
unsere Fachbereichshomepage (www.NTB-infoline.de/geraetturnen_frauen)  
und zur öffentlichen Medienberichterstattung benutzt werden. 
Der Turnbezirk Weser-Ems bzw. der Ausrichter wird nur ästhetisch ansprechende und unverfängliche Fotos publizieren.  
Videos werden auch zur Trainer- und Kampfrichterschulung erstellt. 
Presseberichterstattung lassen wir auf unseren Veranstaltungen grundsätzlich zu. 
Wenn gegen dieses Verfahren Einwände bestehen, sind sie mit Betreten des Veranstaltungsortes der Wettkampfleitung mitzuteilen.  

Wolf Dieter Zapp, Bezirksfachwart Gerätturnen Frauen 


